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Gemeinde Aichstetten
� (Landkreis Ravensburg, ca. 2.900 Einwohnerinnen und Einwohner)

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine flexible und teamorientiert arbeitende  
Persönlichkeit mit Berufsprofil

Verwaltungsfachangestellte (m/w/d)  
oder vergleichbarer Ausbildung
unbefristet in Vollzeit.

Sie suchen eine Stelle mit Entwicklungspotenzial?

Sie möchten in verschiedenen Aufgabenbereichen in unserem Hauptamt  
arbeiten und abwechslungsreiche Arbeitstage erleben?

Sie sind aufgeschlossen gegenüber neuen Herausforderungen und  
interessieren sich für die Aufgaben der Gemeindeverwaltung?

Dann sind Sie bei uns genau richtig.

Den genauen Aufgabenbereich werden wir zu gegebener Zeit gemeinsam besprechen  
und festlegen.

Die Stelle bietet derzeit Entwicklungspotenzial bis Entgeltgruppe 9b TVöD bzw. A 10 LBesG.

Sie haben Interesse?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte senden Sie diese bis spätestens 18. November 
2025 an die Gemeindeverwaltung Aichstetten, Bachstraße 2, 88317 Aichstetten, oder gerne 
auch per E-Mail an hubert.erath@aichstetten.de.

Für weitere Informationen steht Ihnen Bürgermeister Hubert Erath (Telefon 07565 9418-22,  
E-Mail hubert.erath@aichstetten.de) gerne zur Verfügung.

Redaktionelle Beiträge

Bürgerbüro, Bauamt, Ordnungsamt
Wir bitten um Beachtung, dass das Bürgerbüro, das 
Bauamt sowie das Ordnungsamt (Zimmer 6 + 7) am 
Montag den 24.11.2025 ganztägig geschlossen sind.

Grund- und Gewerbesteuer
Die nächsten Raten der Grund- und Gewerbesteu-
er 2025 sind am 15. November 2025 zur Zahlung 
fällig. Die Höhe der Raten sind aus dem jährlichen 
Steuerbescheid zu ersehen. 

Bitte bedenken Sie außerdem, dass bei einer ver-
späteten Zahlung Mahngebühren und Säumniszu-
schläge fällig werden! 

Ein SEPA-Lastschriftmandat erspart Zeit und Kos-
ten – informieren Sie sich beim Bürgermeisteramt, 
Tel. 07565 / 94 18-15 Frau Ruf.

Bei der Überweisung bitte immer das vollstän-
dige Buchungszeichen angeben, da ansonsten 
die Zahlungen nicht richtig zugeordnet werden 
können! Beispiel: 1001234-0110-001 

Noch zur allgemeinen Erklärung, weil es bei Mah-
nungen immer zu Nachfragen kommt: 

Fälligkeit heißt, dass der Betrag bis zum 15.11.2025 
auf unserem Konto bereits eingegangen sein muss. 

Ihre Gemeindeverwaltung

e-mail: rathaus@aichstetten.de
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DB Regio Baden-Württemberg
aufgrund einer bevorstehenden Baumaßnahme (Brückenar-
beiten) möchten wir Sie über die Auswirkungen bei den DB 
Regio Zügen der Linien RE 3, RE 5, RS 2 / RS 21, RB 91 in-
formieren. Es kommt zu Fahrplanänderungen, Zugausfällen 
und Ersatzverkehr mit Bussen im Zeitraum vom 07.11.2025 
– 21:00 Uhr bis 12.11.2025 – 05:00 Uhr.

Betroffene Linien:
RE 3 (Ulm – Lindau / Friedrichshafen – Basel Bad Bhf.)
RE 5 (Stuttgart – Ulm – Friedrichshafen) 
RS 2 / RS 21 (Ulm – Biberach (Riß) 
RB 91 (Aulendorf – Friedrichshafen)

Bitte beachten Sie die vom Zugverkehr abweichenden Fahr-
zeiten der Busse.

  �Die Mitnahme von Fahrrädern ist in den Bussen aus 
Platz- und Sicherheitsgründen nicht möglich.

Bundeswehrübung vom 09.11.2025 – 
13.11.2025
Das Landratsamt Ravensburg informiert, dass die Bundes-
wehr aus Pfullendorf in der Zeit von 09.11.2025 – 13.11.2025 

eine Abschlussübung SERE-C „ULM RUN“ Personel Reco-
very, Survival & Evasion SERE-C Training durchführt.

An der Übung nehmen ca. 60 Soldaten, 15 Radfahrzeuge 
und 3 Flugfahrzeuge teil.

Die Übung findet in den Regionen: Burgrieden-Dietenheim-
Ummendorf-Erlenmoos-Berkheim-Heimertingen-Tannweiler-
Haidgau-Bad Wurzach statt.

Ersatz von Übungsschäden ist möglichst innerhalb von 14 
Tagen nach Abschluss der Übung beim Bürgermeisteramt 
geltend zu machen.

Dorfplatz Aichstetten – Sperrung Parkplätze 
Bachstraße am 11. und 12.11.2025
Am Mittwoch, 12.11.2025, wird der SB-Pavillon (Geldauto-
mat) der Kreissparkasse Ravensburg am Dorfplatz Aich-
stetten (Bachstraße) aufgestellt. Hierzu ist es erforderlich, 
die Pkw-Parkplätze gegenüber dem Rathaus am Dienstag, 
11.11.2025 ab nachmittags und am Mittwoch, 12.11.2025, 
vormittags bis ca. 10:00 Uhr zu sperren.

Wir bitten um Beachtung.
Ihre Gemeindeverwaltung

→	 Als Grundlage für die Einholung der ggf. notwendigen 
wasserrechtlichen Genehmigung und die finalen Ge-
spräche mit dem Regierungspräsidium Tübingen und 
dem von der Hangsicherungsmaßnahme betroffenen 
Grundstückseigentümer erstellt Timo Kohlöffel (Fass-
nacht Ingenieure GmbH) die erforderlichen Unterlagen 
(Pläne, Schnitte, usw.).

Timo Kohlöffel hat einen Planungsentwurf zur Sicherung der 
abgerutschten Böschung ausgearbeitet:
→	 Geplant sind vier Reihen Flussbausteine auf einer Länge 

von ca. 17 m bis 20 m.
→	 Die Böschungsneigung zum bestehenden obenliegen-

den Forstweg beträgt ca. 34°.
→	 Zusätzlich soll die wiederaufgefüllte Böschung nach Fer-

tigstellung mit Erosionsschutzmatten (Jute-Matten) gesi-
chert und begrünt werden.

Voraussetzungen für die Umsetzung der Hangsicherungs-
maßnahme sind
→	 die Zustimmung des Regierungspräsidiums Tübingen 

zur vorliegenden Planung,
→	 die Zustimmung des von den auszuführenden Baumaß-

nahmen betroffenen Grundstückseigentümers,
→	 die Erteilung der wasserrechtlichen Genehmigung durch 

das Landratsamt Ravensburg, Bau- und Umweltamt,
→	 dass sich die Kosten für die Gemeinde in einem vertret-

baren Rahmen bewegen und
→	 die Zustimmung des Gemeinderats zur Planung, Finan-

zierung und anteiligen Kostentragung durch die Ge-
meinde.

Von Seiten des Regierungspräsidiums Tübingen ist geplant, 
die Ufersicherungsmaßnahme – wenn die erforderlichen Zu-
stimmungen und Genehmigungen vorliegen – im Zeitraum 
Juni bis September 2026 auszuführen.

Derzeit läuft die Abstimmung der Planung mit dem Regie-
rungspräsidium Tübingen und dem Landratsamt Ravens-
burg, Bau- und Umweltamt. Darauf aufbauend werden die 
voraussichtlichen Kosten ermittelt, Gespräche mit dem von 
der Hangsicherungsmaßnahme betroffenen Grundstücks-
eigentümer geführt und das Thema dann dem Gemeinderat 
zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

Kinder- und Jugendbeauftragter der Gemeinde Aichstet-
ten mit Schulsozialarbeit
– � Abrechnungen der Stiftung St. Anna für die Jahre 

2023 und 2024

2023 2024

Personalaufwand Stiftung 
St. Anna - 89.793,46 € - 73.070,20 €

Sachkosten Stiftung 
St. Anna - 3.481,95 € - 2.423,51 €

Gesamtaufwand Stiftung 
St. Anna - 93.275,41 € - 75.493,71 €

Zuschuss KVJS 
Schulsozialarbeit 8.350,00 € 8.350,00 €

Zuschuss Landkreis Ra-
vensburg Schulsozialarbeit 6.500,00 € 5.900,00 €

Summe Einnahmen 14.850,00 € 14.250,00 €

von der Gemeinde Aich-
stetten zu tragen - 78.425,41 € - 61.243,71 €

Schulkinder- und Ferienbetreuung Grundschule Eichen-
waldschule Aichstetten
– � Abrechnungen der Stiftung St. Anna für die Jahre 

2023 und 2024

2023 2024

Personalaufwand Stiftung 
St. Anna - 164.776,99 € - 198.354,90 €

Sachkosten Stiftung 
St. Anna - 536,92 € - 778,31 €

Gesamtaufwand Stiftung 
St. Anna - 165.313,91 € - 199.133,21 €

Elternbeiträge 26.737,55 € 34.267,00 €

Landeszuschuss 
Verlässliche Grundschule 14.670,00 € 14.670,00 €

Landeszuschuss Flexible 
Nachmittagsbetreuung 9.854,00 € 9.854,00 €

Summe Einnahmen 51.261,55 € 58.791,00 €

von der Gemeinde Aich-
stetten zu tragen - 114.052,36 € - 140.342,21 €

Fragen und Anregungen zu Gemeinde
angelegenheiten
Radweg entlang der Landesstraße 260 zwischen 
Altmannshofen und der Kreisstraße 8030  
(Abzweigung Auenhofen)
–  Stopp-Stelle Autobahnausfahrt

Aus der Mitte der Zuhörer wird bemängelt, dass die nach 
dem tödlichen Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Auto-
bahnausfahrt-Landesstraße 260 im Frühjahr 2025 angeregte 
Stopp-Stelle nach wie vor nicht umgesetzt ist.

Bürgermeister Erath bedauert, dass es bei diesem Thema 
leider immer noch keinen neuen Sachstand gibt. Er teilt mit, 
dass er wegen der Anordnung und Umsetzung der Stopp-
Stelle im Bereich Autobahnausfahrt-Landesstraße 260 in re-
gem Kontakt mit dem Verkehrsamt der Stadt Leutkirch ist.

Wertstoffhof Am Lauerbühl 17
– � Entsorgung Leuchtstoffröhren

Aus der Mitte der Zuhörer wird berichtet, dass es im Wert-
stoffhof immer wieder vorkommt, dass Leuchtstoffröhren 
fälschlicherweise im Elektroschrott und nicht im eigens da-
für aufgestellten Behälter abgelegt werden. Es wird darum 
gebeten, beim Elektroschrott ein entsprechendes Hinweis-
schild anzubringen.

Bebauungsplan „Gemeinbedarfsflächen Birken-
straße-Forchenstraße-Hardsteiger Straße, 1. 
Änderung“
– � Abwägung der im Rahmen der Anhörung der 

Behörden und Sonstigen Träger öffentlicher Belange 
sowie der Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangenen 
Stellungnahmen und Anregungen

– � Billigung des überarbeiteten Entwurfs und erneuter 
Auslegungsbeschluss

Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 9. Juli 
2025 den Entwurf zur 1. Änderung des Bebauungsplanes 
„Gemeinbedarfsflächen Birkenstraße-Forchenstraße-Hard-
steiger Straße“ und die örtlichen Bauvorschriften hierzu in 
der Fassung vom 27. Juni 2025 gebilligt und die Durchfüh-

Aus dem Gemeinderat
Bericht über die öffentliche Sitzung am 22. Oktober 2025

Protokoll der letzten öffentlichen 
Gemeinderatssitzung
Zum Protokoll der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 
24. September 2025 gibt es keine Wortmeldungen und/oder 
Anmerkungen aus dem Gremium.

Bekanntgabe von Beschlüssen, die vom 
Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung  
gefasst wurden
Personalangelegenheit – Stellenbesetzung  
Sachbearbeiterin Hauptamt

Bürgermeister Erath gibt bekannt, dass der Gemeinderat 
in seiner nichtöffentlichen Sitzung am 24. September 2025 
Frau Melanie Möllering zum 1. Januar 2026 als neue Sach-
bearbeiterin im Hauptamt eingestellt hat.

Bekanntgaben des Bürgermeisters
Bebauungsplan „Am Rieder Weg 4“ sowie 1. Änderung 
des Bebauungsplanes „Am Rieder Weg 2“ und die ört-
lichen Bauvorschriften hierzu
–  Rüge nach § 215 Baugesetzbuch
–  Normenkontrollantrag

Der Gemeinderat hat am 25. September 2024 den Bebau-
ungsplan „Am Rieder Weg 4“ und 1. Änderung des Bebau-
ungsplanes „Am Rieder Weg 2“ und die örtlichen Bauvor-
schriften hierzu als Satzung beschlossen.

Mit der Bekanntgabe des Satzungsbeschlusses im Amtsblatt 
am 18. Oktober 2024 wurde der Bebauungsplan rechtsver-
bindlich.

Bürgermeister Erath gibt bekannt, dass wenige Tage vor Ab-
lauf der gesetzlich festgelegten Ein-Jahres-Frist eine Rüge 
nach § 215 Baugesetzbuch einer Rechtsanwaltskanzlei im 
Namen der Eigentümer eines an den Geltungsbereich an-
grenzenden Grundstücks und deren Mietern bei der Ge-
meinde einging.

Weiter gibt er bekannt, dass vom Verwaltungsgerichtshof 
Baden-Württemberg mitgeteilt wurde, dass die Eigentümer 
des an den Geltungsbereich des Bebauungsplanes angren-
zenden Grundstücks einen Normenkontrollantrag gegen 
den Bebauungsplan „Am Rieder Weg 4“ sowie 1. Änderung 
des Bebauungsplanes „Am Rieder Weg 2“ und der zugehö-
rigen örtlichen Bauvorschriften beim Verwaltungsgerichtshof 
Baden-Württemberg eingereicht haben und beantragen, den 
Bebauungsplan für unwirksam zu erklären.

Weg zwischen Aichstetten und Altmannshofen 
(sogenannter „Höhberg-Weg“)
–  Hangrutschung – Hangsicherungsmaßnahme

Bürgermeister Erath gibt die wesentlichen Ergebnisse des 
Ortstermins am 19. Februar 2025 bekannt:
→	 Gemeinsames Ziel aller Beteiligten ist die Erhaltung des 

Weges.
→	 Angestrebt wird die Sicherung des Uferbereichs und 

des Hangs mittels Flussbausteinen sowie – soweit mög-
lich und wirtschaftlich vertretbar – die Herstellung der 
Wieder-Befahrbarkeit des Weges im Bereich der Hang-
rutschung.

→	 Das Regierungspräsidium Tübingen wird die Maßnahme 
zu gegebener Zeit umsetzen. Die Gemeinde Aichstetten 
erstattet dem Regierungspräsidium Tübingen die anfal-
lenden Kosten anteilig.
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rung der Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und 
der sonstigen Träger öffentlicher Belange beschlossen.

In der Sitzung werden die Inhalte und Abwägungsvorschläge 
der im Zuge der Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden 
und der Sonstigen Träger öffentlicher Belange eingegangenen 
Stellungnahmen und Anregungen vorgestellt und erläutert.

Der Gemeinderat macht sich die Inhalte der Abwägungs- 
und Beschlussvorlage zur Fassung vom 27. Juni 2025 zu 
eigen (mehrheitlicher Beschluss mit 10 Ja-Stimmen und zwei 
Nein-Stimmen).

Für die in der Gemeinderatssitzung beschlossenen Inhalte 
wurde bereits vor der Sitzung eine vollständige Entwurfsfas-
sung zur Verdeutlichung der möglichen Änderungen ausgear-
beitet. Die vom Gemeinderat vorgenommenen Änderungsbe-
schlüsse im Rahmen der nun vorgenommenen Abwägungen 
sind mit den Inhalten dieser Entwurfsfassung identisch. Der 
Gemeinderat billigt diese Entwurfsfassung vom 10. Oktober 
2025. Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Entwurf zur 
1. Änderung des Bebauungsplanes „Gemeindebedarfsflä-
chen Birkenstraße-Forchenstraße-Hardsteiger Straße“ in der 
Fassung vom 10. Oktober 2025 die erneute Beteiligung der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
sowie die erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Absatz 2 BauGB durch-
zuführen. Da die Grundzüge der Planung von den Änderun-
gen und Ergänzungen nicht berührt sind, wird gemäß § 4a 
Absatz 3 Satz 4 BauGB bestimmt, dass die Einholung der Stel-
lungnahmen bezüglich der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange auf die von den Änderungen oder Ergän-
zungen berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange beschränkt wird. Die Dauer der Beteiligungen wird 
gemäß § 4a Absatz 3 Satz 3 BauGB auf eine angemessene 
Frist von zwei Wochen verkürzt (mehrheitlicher Beschluss mit 
10 Ja-Stimmen und zwei Nein-Stimmen).

Anmerkung:
Die Bekanntmachung der erneuten Beteiligung der Öffent-
lichkeit erfolgte im Amtsblatt vom 31. Oktober 2025.

Grundschule Eichenwaldschule Aichstetten – 
Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab dem 
Schuljahr 2026/2027
Rahmenbedingungen  
„Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung“

→	 Jedes Kind hat von der ersten bis zur vierten Klasse in 
der Grundschule einen Anspruch auf ganztägige Förde-
rung in einer Tageseinrichtung.

→	 Der Rechtsanspruch wird stufenweise ab dem Schuljahr 
2026/2027 eingeführt, beginnend in Klassenstufe 1.

→	 Der Rechtsanspruch umfasst acht Stunden (einschließ-
lich Unterrichtszeit / z.Bsp. von 7:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
oder von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr) an allen fünf Werktagen 
(Montag bis Freitag) in der Woche.

→	 Der Rechtsanspruch gilt auch für die Zeit der Schulferien 
mit Ausnahme von maximal 20 Schließtagen im Jahr. In 
die maximal 20 Schließtage/Jahr einzubeziehen sind auch 
die vom Kultusministerium Baden-Württemberg festgeleg-
ten „schulfreien Tage“ (z.Bsp. Gründonnerstag) und die 
„beweglichen Ferientage“ (je Schuljahr zwischen drei und 
fünf Tage) außerhalb der festgelegten Schulferien.

→	 Möglichkeiten zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf 
Ganztagsbetreuung:

	 •	� (rein) kommunales Betreuungsangebot über den Un-
terricht hinaus (kostenpflichtig);

	 •	� Ganztagsschule (kostenfrei) mit ergänzendem kom-
munalen Betreuungsangebot (kostenpflichtig).

→	 Es besteht keine Pflicht, das ergänzende kommunale Be-
treuungsangebot in Anspruch zu nehmen. Ob und ggf. in 
welchem Umfang der Rechtsanspruch wahrgenommen 
wird, entscheiden die Eltern bzw. Sorgeberechtigten.

→	 Das Land Baden-Württemberg bezuschusst Betreuungs-
angebote für Schülerinnen und Schüler

	 •	 im Rahmen der Verlässlichen Grundschule,
	 •	 in der flexiblen Nachmittagsbetreuung und
	 •	 an Horten/Horten an der Schule.
→	 Die Träger sind für das Personal in den Betreuungsange-

boten zuständig. Das Land stellt keine zusätzlichen An-
forderungen, die über die bisherigen Anforderungen an 
das Personal hinausgehen.

Aktuelle Situation an der Grundschule Eichenwaldschule 
Aichstetten

Bisher wird die Grundschule Eichenwaldschule Aichstetten 
als „Verlässliche Grundschule“ bzw. Halbtagsgrundschule 
mit einem Nachmittag Unterricht und ergänzendem kommu-
nalem Betreuungsangebot, das bei Bedarf von den Eltern 
bzw. Sorgeberechtigten kostenpflichtig dazu gebucht wer-
den kann, geführt. Dieses Modell ermöglicht es, den gesetz-
lichen Anspruch flexibel zu erfüllen, ohne die bestehende 
schulische Struktur grundlegend zu verändern.

Situation an der Grundschule Eichenwaldschule 
Aichstetten im Schuljahr 2025/2026

→	 Unterrichtet werden sieben Klassen mit insgesamt 118 
Schülerinnen und Schülern.

→	 Schulkinderbetreuung

2,5 Gruppen – je Gruppe ca. 20 Schülerinnen und Schüler

55 angemeldete Schülerinnen und Schüler

53 angemeldet in der Kernzeitenbetreuung

40 angemeldet in der Nachmittagsbetreuung

2 Kinder auf der Warteliste (Stand 6. Oktober 2025)

→	 Personal Schulkinderbetreuung und Ferienbetreuung

Personalschlüssel Vollzeit-Stellen 
Schulkinderbetreuung 1,2 Stellen/Gruppe

Personalschlüssel Vollzeit-Stellen Fe-
rienbetreuung 0,2 Stellen

Vollzeit-Stellen bei 2,5 Gruppen inklusi-
ve Ferienbetreuung 3,2 Stellen

Kosten (Eigenanteil 
Gemeinde) 2024 voraussichtlich 

2025

Personal- und Sachkos-
ten Stiftung St. Anna - 199.133,21 € ca. - 230.000,00 €

Personal- und Sach-
kosten Gemeinde - 9.074,52 € ca. - 11.000,00 €

Elternbeiträge + 34.267,00 € ca. + 35.000,00 €

Landes-Förderung Ver-
lässliche Grundschule 
und Flexible Nachmit-
tagsbetreuung

+ 24.524,00 € ca. + 24.524,00 €

Eigenanteil Gemeinde - 149.416,73 € ca. - 181.476,00 €

→	 Gebühren Schulkinderbetreuung und Ferienbetreuung 
im laufenden Schuljahr 2025/2026

Betreuungsform Gebühr

Kernzeitenbetreuung
(Montag bis Freitag von 7:00 Uhr bis  
8:35 Uhr und von 12:15 Uhr bis  
13:00 Uhr)

53,00 €/Monat*

Nachmittagsbetreuung
(Montag bis Donnerstag von 13:00 Uhr 
bis 16:00 Uhr, Freitag von 13:00 Uhr bis 
14:00 Uhr)

65,00 €/Monat*

Gesamtpaket Schulkinderbetreuung 118,00 €/Monat*

Ferienbetreuung 70,00 €/Woche

	 * �Gebühren-Erhebung Schulkinderbetreuung:  
11 Monate/Jahr (September bis Juli)

Eltern-Umfrage (Bedarfsermittlung)

Zu der Frage, ob die Grundschule Eichenwaldschule Aich-
stetten in ihrer bisherigen Form (Verlässliche Grundschule 
mit ergänzendem kommunalem Betreuungsangebot) weiter-
geführt oder in eine Ganztagsschule in Wahlform (nur von 
den Eltern angemeldete Kinder nehmen teil) oder in eine 
verpflichtende Ganztagsgrundschule (verpflichtend für alle 
Schülerinnen und Schüler) umgewandelt werden soll, hat die 
Verwaltung im Zeitraum vom 23. Juni 2025 bis 4. Juli 2025 
eine Umfrage bei den Eltern bzw. Sorgeberechtigten der Kin-
der, die ab September 2026, ab September 2027 oder ab 
September 2028 die erste Klasse besuchen werden und im 
Schuljahr 2024/2025 die Klassenstufen 1 und 2 besuchen, 
durchgeführt.

Ergebnisse der Eltern-Umfrage

→	 152 Fragebogen (100,00 %) wurden versandt
→	 79 Fragebogen (51,98 %) wurden ausgefüllt zurückge-

sandt und ausgewertet
→	 Betreuungsbedarf?

Ja 34 43,04 %

Nein 33 41,77 %

(noch) nicht bekannt 11 13,92 %

keine Angaben 1 1,27 %

Gesamt 79 100,00 %

bei (vorsorglicher) Hinzurechnung „(noch) 
nicht bekannt“ und „keine Angaben“ zu „Ja“ 46 58,23 %

→	 Betreuungsmodell?

Verlässliche Grundschule / 
Schulkinderbetreuung 25 49,02 %

Ganztagsgrundschule in Wahlform 14 27,45 %

Verpflichtende Ganztagsgrundschule 10 19,61 %

keine Angaben 2 3,92 %

Gesamt 51 100,00 %

→	 Bedarf Ferienbetreuung?

Ja 30 63,83 %

Nein 17 36,17%

Gesamt 47 100,00 %

→	 Bedarf Ferienbetreuung absteigend nach angemelde-
tem Bedarf

1 Herbstferien (eine Woche) 4 oder 5 
Tage 18 38,30%

2 Osterferien zweite Woche 4 Tage 15 31,91%

3 Faschingsferien  
(in der Regel eine Woche) 5 Tage 12 25,53%

4 Osterferien erste Woche 1 Tag oder 4 
Tage 11 23,40%

5 Sommerferien erste Woche 5 Tage 10 21,28%

6 Sommerferien zweite 
Woche 5 Tage 10 21,28%

7 Sommerferien sechste 
Woche 5 Tage 8 17,02%

8 Sommerferien dritte Woche 5 Tage 7 14,89%

9 Sommerferien fünfte Woche 5 Tage 7 14,89%

10 Pfingstferien erste Woche 4 Tage 6 12,77%

11 Pfingstferien zweite Woche 4 Tage 6 12,77%

12 Sommerferien vierte Woche 5 Tage 6 12,77%

13 Weihnachtsferien erste 
Woche 2 bis 4 Tage 3 6,38%

14 Weihnachtsferien zweite 
Woche 3 bis 4 Tage 3 6,38%

--- Sommerferienbeginn  
(vor erster Woche) 2 Tage wurde nicht 

abgefragt

--- Weihnachtsferienbeginn  
(vor erster Woche) 1 Tag wurde nicht 

abgefragt

--- Weihnachtsferienende  
(nach zweiter Woche) 1 Tag wurde nicht 

abgefragt

→	 (maximale) Gebühr je Stunde Betreuung?

bis   5,00 €/Betreuungsstunde 24 51,07 %

bis 10,00 €/Betreuungsstunde 7 14,89 %

egal, Hauptsache Kind ist betreut 5 10,64 %

keine Angaben 11 23,40 %

Gesamt 47 100,00 %

→	 Bereitschaft zur Inkaufnahme längerer Wege bei der Fe-
rienbetreuung (Stichwort: Interkommunale Zusammen-
arbeit)?

Ja 10 21,28 %

Nein 30 63,83 %

keine Angaben 7 14,89 %

Gesamt 47 100,00 %

→	 Wichtige Punkte hinsichtlich Organisation und Inhalte 
des Betreuungsangebotes?

flexible Abholzeiten 33 40,00 %

Sport- und Bewegungsangebote 32 42,67 %

räumliche Nähe der Betreuung zur Schule 32 42,67 %

Hausaufgabenbetreuung 29 34,67 %

Kosten 22 29,33 %

warmes Mittagessen 20 26,67 %

Busverbindung 1 1,33 %

Sonstiges – Kreative Angebote 1 1,33 %
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Meinungsbild Schulleitung und Lehrkräfte Eichenwald-
schule

Die Schulleitung und die Lehrkräfte haben sich ebenfalls inten-
siv mit den Varianten auseinandergesetzt und einstimmig für 
die Beibehaltung der aktuellen Variante (Verlässliche Grund-
schule mit ergänzendem kommunalem Betreuungsangebot) 
ausgesprochen. Sie verwiesen insbesondere darauf, dass ein 
Wahlmodell in der Praxis schwer umsetzbar sei, da eine klare 
Trennung zwischen Regel- und Ganztagsschülern im Schulall-
tag kaum realisierbar ist. Auch die verpflichtende Variante wur-
de aufgrund der erheblichen organisatorischen, personellen 
und pädagogischen Herausforderungen abgelehnt.

Austausch zu den „Möglichkeiten der interkommunalen 
Zusammenarbeit zur Erfüllung des Rechtsanspruchs auf 
Ganztagsbetreuung beim Thema Ferienbetreuung“ am 
16. September 2025

→	 Teilnehmer:
	 Bürgermeister der Gemeinden Tannheim (Heiko De Vita), 

Rot an der Rot (Andreas Maaß), Aitrach (Thomas Kellen-
berger) und Aichstetten (Hubert Erath).

→	 Ergebnisse:
	 •	� vier Gemeinden im Landkreis Biberach haben die Ab-

sicht, das Thema Ferienbetreuung interkommunal an-
zugehen und hierfür einen gewerblichen Anbieter zu 
beauftragen (Planung: Gemeinden stellen im Wechsel 
die erforderlichen Räumlichkeiten zur Durchführung 
des Angebots zur Verfügung, der gewerbliche An-
bieter führt mit eigenem Personal das Angebot durch, 
Umlegung der anfallenden Kosten auf die zur Ferien-
betreuung angemeldeten Kinder, Voraussetzungen 
unter anderem: Festlegung einheitlicher Schließtage 
in allen beteiligten Gemeinden, verfügbare Räumlich-
keiten in den Ferienzeiten);

	 •	� recherchieren, ob es weitere gewerbliche Anbieter 
– idealerweise aus der Region – gibt, die die Ferien-
betreuung übernehmen könnten, und ggf. informelle 
Anfragen.

→	 Angebot gewerblicher Anbieter für eine interkommunale 
Ferienbetreuung im Schuljahr 2026/2027:

	 •	� Ferienbetreuung in bis zu zehn Wochen im Schuljahr 
2026/2027

	 •	� Betreuungszeit: Montag bis Freitag jeweils von 8:00 
Uhr bis 16:00 Uhr

Betreuungsschlüssel maximal 12 Kinder/
Betreuungsperson

Kosten je Kind (ohne Verpflegung usw.) 169,00 €/Woche
ggf. Unterkunftspauschale/Betreu-
ungsperson 250,00 €/Woche

voraussichtliche Kosten/Woche Ferienbetreuung bei 
50 angemeldeten Kindern
50 Kinder á 169,00 €/Kind - 8.450,00 €/Woche
ggf. Unterkunftspauschale 5 Be-
treuungspersonen á 250 € - 1.250,00 €/Woche

voraussichtliche Sachkosten 
(z.Bsp. Aufwand Betreuungsräume) - 500,00 €/Woche

voraussichtliche Gesamtkosten je 
Woche Ferienbetreuung - 10.200,00 €/Woche

voraussichtliche Gesamtkosten 
bei Betreuungsangebot
7 Ferienwochen

- 71.400,00 €

voraussichtliche Gesamtkosten 
bei Betreuungsangebot
10 Ferienwochen

- 102.000,00 €

Austausch „Schulkinder- und (ggf. zumindest teilweise 
interkommunale) Ferienbetreuung ab dem Schuljahr 
2026/2027“ am 23. September 2025

→	 Teilnehmerinnen/Teilnehmer:
	 Stiftung St. Anna (Stiftungsvorstand Fritz Langner, Be-

reichsleiterin Sandra Schmiedt und die Leitungen der 
Schulkinderbetreuungen Aichstetten, Isabell Kiestaller, 
und Aitrach, Sandro Droth) sowie die Bürgermeister der 
Gemeinden Aitrach (Thomas Kellenberger) und Aichstet-
ten (Hubert Erath).

→	 Ziel: Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung bedarfs-
gerecht erfüllen.

→	 Status quo Schulkinder- und Ferienbetreuung Gemein-
den Aitrach und Aichstetten

	 •	 Schulkinderbetreuung
		  -	� Montag bis Donnerstag von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

(9 Stunden/Tag),
		  -	 Freitag von 7:00 Uhr bis 14:00 Uhr (7 Stunden).
	 •	 Ferienbetreuung
		  -	� vier Wochen – eine Woche Osterferien, eine Woche 

Pfingstferien und zwei Wochen Sommerferien.
		  -	� Montag bis Freitag von 7:00 Uhr bis 13:00 Uhr 

(6 Stunden/Tag).
→	 Entwicklung Konzept Schulkinder- und interkommunale 

Ferienbetreuung Gemeinden Aitrach und Aichstetten
	 •	 Schulkinderbetreuung – Stiftung St. Anna
		  -	 Status quo belassen – bedarfsgerechtes Angebot,
		  -	� Montag bis Donnerstag von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

(9 Stunden/Tag)
			    �Rechtsanspruch jeweils um eine Stunde 

überfüllt,
		  -	� Freitag von 7:00 Uhr bis 14:00 Uhr (7 Stunden / 

Verlängerung individuell für Kinder mit Rechtsan-
spruch bis 15:00 Uhr nach Bedarf denkbar – bis auf 
Weiteres nicht geplant)

			    �Rechtsanspruch um eine Stunde unterschritten.
	 •	� Ferienbetreuung – interkommunal Gemeinden Ait-

rach und Aichstetten – Stiftung St. Anna
		  -	 Struktur und Kosten
			   ○ � Die Ferienbetreuung wird für sieben Wochen im 

Jahr angeboten:�  
zwei Wochen in den Osterferien, zwei Wochen in 
den Pfingstferien, zwei Wochen in den Sommer-
ferien und eine Woche in den Herbstferien.�  
Alternativ könnten anstatt der Pfingstferien auch 
zwei weitere Wochen in den Sommerferien an-
geboten werden.�  
 �Rechtsanspruch (Stichwort Schließtage) 

nicht vollständig erfüllt.
			   ○ � Ferienbetreuung von Montag bis Freitag jeweils 

von 7:00 Uhr bis 13:00 Uhr (6 Stunden/Tag)  
 �Rechtsanspruch um jeweils zwei Stunden 

unterschritten.
			   ○ � Um alle sieben Wochen personell abdecken zu 

können, ist eine Kooperation zwischen den Ge-
meinden Aitrach und Aichstetten notwendig. Ein 
Personalpool steht somit zur Verfügung und die 
jeweiligen Teamleiter planen das Personal nach 
Kapazitäten ein.

			   ○ � Maximal bis zu 50 Plätze, ggf. weitere Räume 
einplanen wie z.Bsp. Turn- und Festhallen.

			   ○ � Vorrang haben ab dem Schuljahr 2026/2027 die 

Erstklässler, von Jahr zu Jahr kommt eine weitere 
Klassenstufe hinzu.

			   ○ � Vorteil: Klare Struktur, verlässliches Angebot und 
gute Planbarkeit für Familien.

			   ○ � Anmeldungen erfolgen nach den Herbstferien für 
das kommende Kalenderjahr. Start des neuen An-
gebotes für die Ferienbetreuung ab Januar 2027.

		  -	 Personal
			   ○ � Je nach Kinderzahl wird das Personal angepasst: 

1 bis 9 Kinder: 1 Leitung + 1 Kraft,  
10 bis 19 Kinder: 1 Leitung + 2 Kräfte,  
20 bis 29 Kinder: 1 Leitung + 3 Kräfte, usw.

			   ○ � Ein personeller Puffer ist notwendig, da man 
flexibel sein muss im Krankheitsfall.

			   ○ � An weitere Zusatzkräfte wie Anerkennungsprakti-
kanten, FSJ-ler oder Studenten ist zu denken.

		  -	 Organisation und Abrechnung
			   ○ � Beide Gemeinden legen einheitliche Gebühren 

für je eine ganze Woche Ferienbetreuung fest.
			   ○ � Eine Gemeinde verwaltet eine Barkasse zur 

Begleichung laufender Rechnungen der Ferien-
betreuung. Am Ende erstattet die andere Ge-
meinde anteilig je nach Kinderanzahl das Geld 
der abrechnenden Gemeinde.

		  -	 Ideen zur konkreteren Vorgehensweise
			   ○ � Ferienbetreuungen werden pro Kalenderjahr ab-

gefragt.
			   ○ � Jeweils im Oktober gehen die Anmeldungen für 

das nächste Kalenderjahr raus. Stichtag für die 
Anmeldungen ist jeweils am 1. Dezember (erst-
malig am 1. Dezember 2026). 
Anmerkung: Stichtag zur Anmeldung des 
Betreuungsbedarfs im Rahmen des Rechtsan-
spruchs (Abfrage Landratsamt Ravensburg) ist 
jeweils am 15. März.

			   ○ � Groß-Team beider Gemeinden: jeweils im Januar 
Erstellung Planung (wann jeder arbeiten kann).

			   ○ � Die Leitungen der Schulkinderbetreuungen in 
Aitrach und Aichstetten teilen die Aufgaben auf: 
einer ist für die Personalverteilung zuständig, 
der andere für die Kasse. Somit fallen hier mehr 
Stunden für die Leitungsaufgaben an.

			   ○ � Die eingeteilten Ferienbetreuungsteams planen 
die Ferienwochen selbstständig.

			   ○ � Jeweils im Januar wird der Urlaubsplan zuerst 
im Team besprochen und dann im Groß-Team 
beider Gemeinden.

			   ○ � Die Herbstferien 2026 werden noch nicht per An-
meldung abgefragt. Die Ferienbetreuung beginnt 
ab Januar 2027, zuvor wird auf die Möglichkeit 
der Schließtage zurückgegriffen.

			   ○ � Ehrenamtliche oder geringfügige Beschäftigte 
arbeiten zusätzlich als Aufsichtspersonen, Fach-
kräfte strukturieren die Abläufe und haben den 
Überblick.

			   ○ � Mitarbeiter haben „Bereitschaftswochen“ und 
springen kurzfristig ein, falls ein Mitarbeiter krank 
wird.

			   ○ � Theoretisch haben ab August 2026 nur die Erst-
klässler Anspruch auf Ferienbetreuung, das heißt 
Erfahrungswerte können gesammelt werden und 
es ist eine stufenweise Anpassung möglich.

Besprechung „Umsetzung Rechtsanspruch auf Ganz-
tagsbetreuung in der Gemeinde Aichstetten – Schul-
kinder- und interkommunale Ferienbetreuung ab dem 
Schuljahr 2026/2027“ am 1. Oktober 2025

→	 Teilnehmerinnen/Teilnehmer:
	 Ludger Baum und Kim Knöpfle (Landratsamt Ravens-

burg, Stabsstelle Sozialplanung und Bildungsmanage-
ment, Regionales Bildungsbüro, Jugendhilfeplanung), 
Amtsleiter Michele Sforza (Landratsamt Ravensburg, 
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien), Schulrätin Sil-
via Schultes (Staatliches Schulamt Markdorf), Fritz Lang-
ner, Sandra Schmiedt und Isabell Kiestaller (Stiftung St. 
Anna), Schulleiterin Nicola Gesierich (Eichenwaldschule 
Aichstetten) und Bürgermeister Hubert Erath.

→	 Vorstellung und Besprechung Ergebnisse Eltern-Umfra-
ge (Bedarfsermittlung),

→	 Besprechung Vorschlag Schulleitung und Lehrkräfte 
zur künftigen Schulform der Grundschule Eichenwald-
schule Aichstetten (Beibehaltung der aktuellen Schul-
form „Verlässliche Grundschule mit ergänzendem 
kommunalem Betreuungsangebot“),

→	 Vorstellung und Besprechung Konzept Schulkinder- 
und interkommunale Ferienbetreuung Gemeinden 
Aitrach und Aichstetten.

→	 Ergebnis:
	 Der Vorschlag der Schulleitung und der Lehrkräfte zur 

künftigen Schulform der Grundschule Eichenwaldschule 
Aichstetten (Beibehaltung der aktuellen Schulform „Ver-
lässliche Grundschule mit ergänzendem kommuna-
lem Betreuungsangebot“) und das „Konzept Schulkin-
der- und interkommunale Ferienbetreuung Gemeinden 
Aitrach und Aichstetten“ werden von allen Gesprächs-
teilnehmerinnen und -teilnehmern mitgetragen.

Voraussichtliche Kosten für das Angebot Ferienbetreu-
ung ab dem Jahr 2027

→	 Grundlage: Kostenschätzung der Stiftung St. Anna vom 
8. Oktober 2025.

→	 Personalkosten für eine Woche Ferienbetreuung (auf der 
Grundlage der aktuell gültigen Tariflöhne) bei 50 ange-
meldeten Kindern:

Betreuungszeit auf der Grundlage des 
Konzepts Schulkinder- und interkom-
munale Ferienbetreuung Gemeinden 
Aitrach und Aichstetten

30 Stunden/Woche

Personalaufwand zur Abdeckung der 
Betreuungszeit 160 Stunden/Woche

Vorbereitungszeit und Gesamtorgani-
sation 20 Stunden/Woche

Gesamtstunden 180 Stunden/Woche

Personalkosten Stiftung St. Anna 
(Stand 2025) - 4.933,80 €/Woche

voraussichtliche Sachkosten (z.Bsp. 
Finanzierung Aktivitäten Betreuungs-
angebote, zusätzlicher Aufwand Be-
treuungsräume)

- 1.500,00 €/Woche

voraussichtliche Gesamtkosten je Wo-
che Ferienbetreuung (Stand 2025) - 6.433,80 €/Woche

voraussichtliche Gesamtkosten bei 
Betreuungsangebot sieben Wochen 
gemäß vorliegendem Konzept

- 45.036,60 €
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→	 Finanzierung:

Zuschüsse öffentliche Kassen
(z.Bsp. Förderung Land Baden-Württemberg) noch offen

Gebühren Ferienbetreuung ab Schuljahr 
2026/2027;
Ziel: einheitliche Gebühren-Festsetzung in 
den Gemeinden Aitrach und Aichstetten

noch offen

zur Information:
Gebühren Ferienbetreuung im laufenden 
Schuljahr 2025/2026

Gemeinde Aichstetten 70,00 €/Woche

Gemeinde Aitrach 80,00 €/Woche

	 In der Beratung des Tagesordnungspunkts werden im 
Wesentlichen folgende Punkte vorgetragen bzw. ange-
sprochen:

→	 Dank an Frau Schmiedt, Frau Kiestaller, Frau Gesierich 
und Bürgermeister Erath für ihre Arbeit bei diesem Thema.

→	 Das bisherige Betreuungsmodell an der Eichenwaldschu-
le, das im Zuge der Umsetzung des Rechtsanspruchs ggf. 
noch geringfügig angepasst werden muss, ist „toll“. Das 
bisherige und geplante künftige Betreuungsmodell ist das 
aktuell Richtige für die Eltern in der Gemeinde Aichstetten.

→	 Die Gemeinde als Schulträgerin hat bei einem sich än-
dernden Bedarf an die Schulform jährlich die Möglich-
keit, über die Untere Schulaufsichtsbehörde (Staatliches 
Schulamt Markdorf) einen Antrag auf Einrichtung einer 
Ganztagsschule bei der Oberen Schulaufsichtsbehörde 
(Regierungspräsidium Tübingen) zu stellen.

→	 Die Raumsituation für die Betreuung der aktuell 2,5 
Gruppen funktioniert, ist aber nicht optimal. Das Thema 
soll bei der anstehenden Kindergarten-Planung berück-
sichtigt werden.

→	 Es muss davon ausgegangen werden, dass künftig mehr 
Kinder zur Betreuung angemeldet werden.

→	 Die in der Gemeinde Aichstetten bisher festgesetzten Ge-
bühren für die Schulkinder- und Ferienbetreuung sind „sehr 
günstig“. Bei Umsetzung der vorgestellten Konzeption

	 •	� müssen die Gebühren in Abstimmung mit der Ge-
meinde Aitrach angehoben werden,

	 •	� wird der von der Gemeinde zu tragende Abmangel für 
die Ferienbetreuung voraussichtlich steigen.

Der Gemeinderat fasst folgende einstimmigen Beschlüsse:
1.	 Der Gemeinderat beschließt, die Grundschule Eichen-

waldschule Aichstetten ab dem Schuljahr 2026/2027 
bzw. bis auf Weiteres wie bisher in der Schulform „Ver-
lässliche Grundschule mit ergänzendem kommu-
nalem Betreuungsangebot (kostenpflichtige Schul-
kinderbetreuung)“ weiterzuführen.

2.	 Der Gemeinderat spricht sich für die Umsetzung des 
„Konzepts Schulkinder- und interkommunale Ferien-
betreuung Gemeinden Aitrach und Aichstetten“ aus 
und lädt den Gemeinderats-Arbeitskreis „Schulkinderbe-
treuung“ und die Schulkonferenz ein, Stellungnahmen 
zum vorliegenden Konzept abzugeben.

	 Die Verwaltung wird beauftragt, vertiefende Gespräche 
mit der Gemeinde Aitrach und der Stiftung St. Anna zu 
führen mit dem Ziel der interkommunalen Zusammenar-
beit beim Thema Ferienbetreuung auf der Grundlage des 
vorliegenden Konzepts ab dem Schuljahr 2026/2027.

3.	 Der Gemeinderat beauftragt die Verwaltung, in Abstim-
mung mit der Schulleitung der Grundschule Eichenwald-

schule Aichstetten und der Leitung der Schulkinderbe-
treuung ein Raumkonzept für die Schulkinderbetreuung 
und die Ferienbetreuung ab dem Schuljahr 2026/2027 
zu erarbeiten.

Baugesuche
Der Gemeinderat stimmt folgenden Baugesuchen zu und er-
teilt das gemeindliche Einvernehmen:
→	 Erweiterung und Umstrukturierung des Lkw-Parkplatzes; 

Aichstetten, Altmannshofen, Flurstücke 58/1, 58/12 und 
58/14, Am Waizenhof 12 (einstimmiger Beschluss);

→	 Bau einer Gartenhütte; Aichstetten, Flurstück 1042, 
Hardsteig 137 (einstimmiger Beschluss);

→	 Anbau eines Milchviehstalles und Vergrößerung der Gül-
legrube; Aichstetten, Flurstück 265/2, Ziegelbrunnen 89 
(einstimmiger Beschluss).

Satzung zur 4. Änderung der Satzung über den 
Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungs-
anlage und die Versorgung der Grundstücke mit 
Wasser (Wasserversorgungssatzung)
Aktuelle Entwicklungen zur Preisangabenverordnung machen 
eine Anpassung der Wasserversorgungssatzung notwendig.

Des Weiteren wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 
2024 festgestellt, dass die Wasserversorgung lediglich einen 
Kostendeckungsgrad von 69,79 % ausweist. Die Wasserver-
sorgungsgebühren wurden zuletzt 2023 angepasst.

Der Gemeinderat beschließt die Satzung zur 4. Änderung der 
Wasserversorgungssatzung (einstimmiger Beschluss).

Zum 1. Januar 2026 steigt
→	 die Wasserversorgungsgebühr auf netto 1,50 €/m³ (bis-

her 1,25 €/m³) und
→	 die Wasserversorgungsgebühr von Großabnehmern für 

jeden bezogenen Kubikmeter Wasser über 500 m³/Jahr 
auf 1,00 €/m³ (bisher 0,85 €/m²).

Zudem erfolgt eine Anpassung der Zählergebühr (Grundge-
bühr), da die aktuellen Gebührensätze die Kosten, welche für 
die Zähler anfallen, nicht decken.

Anmerkung:
Die Bekanntmachung der Satzung zur 4. Änderung der Was-
serversorgungssatzung erfolgte im Amtsblatt vom 31. Okto-
ber 2025.

Satzung zur 5. Änderung der Satzung  
über die öffentliche Abwasserbeseitigung 
(Abwassersatzung)
Aufgrund von Änderungen des Bewertungsgesetzes ist eine 
redaktionelle Anpassung der Abwassersatzung notwendig.

Der Gemeinderat beschließt die Satzung zur 5. Änderung der 
Abwassersatzung (einstimmiger Beschluss).

Anmerkung:
Die Bekanntmachung der Satzung zur 5. Änderung der Ab-
wassersatzung erfolgte im Amtsblatt vom 31. Oktober 2025.

Satzung zur 4. Änderung der Friedhofssatzung 
(Friedhofsordnung und Bestattungsgebühren-
satzung)
Aktuelle Entwicklungen zur Preisangabenverordnung ma-
chen eine Änderung der Friedhofssatzung notwendig.

Des Weiteren wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 
2024 festgestellt, dass das Bestattungswesen lediglich einen 
Kostendeckungsgrad von 16,57  % ausweist. Die Bestat-
tungsgebühren wurden zuletzt 2022 angepasst. Von Seiten 
der Verwaltung wird deshalb vorgeschlagen, die Bestat-
tungsgebühren entsprechend zu erhöhen, um den Kosten-
deckungsgrad der letzten Kalkulation je Gebührenart wieder 
zu erreichen. Eine Erhöhung soll jedoch bei den einzelnen 
Gebührenarten auf maximal 50 % begrenzt werden.

Der Gemeinderat beschließt die Satzung zur 4. Änderung der 
Friedhofssatzung der Gemeinde Aichstetten (Friedhofsord-
nung und Bestattungsgebührensatzung / einstimmiger Be-
schluss).

Anmerkung:
Die Bekanntmachung der Satzung zur 4. Änderung der Fried-
hofssatzung der Gemeinde Aichstetten (Friedhofsordnung 
und Bestattungsgebührensatzung) erfolgte im Amtsblatt vom 
31. Oktober 2025.

Satzung zur 4. Änderung der Satzung über die 
Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlings-
unterkünften
Im Rahmen der Nachkalkulation der Benutzungsgebühren 
von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften wurde fest-
gestellt, dass mit den aktuell geltenden Benutzungsgebühren 
lediglich ein Kostendeckungsgrad von 86,26 % erreicht wird. 
Die Gebühr wurde zuletzt zum 1. Januar 2025 angepasst.

Der Gemeinderat beschließt die Satzung zur 4. Änderung der 
Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flücht-
lingsunterkünften (einstimmiger Beschluss).

Zum 1. Januar 2026 steigt die Benutzungsgebühr
→	 je Wohnplatz für über 18-jährige Personen auf 250,00 €/

Monat (bisher 220,00 €/Monat) und
→	 für unter 18-jährige Personen auf 225,00 €/Monat (bisher 

195,00 €/Monat).

Anmerkung:
Die Bekanntmachung der Satzung zur 4. Änderung der Sat-
zung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlings-
unterkünften erfolgte im Amtsblatt vom 31. Oktober 2025.

Satzung zur 1. Änderung der Satzung zur Re-
gelung des Kostenersatzes für Leistungen der 
Freiwilligen Feuerwehr Aichstetten (Feuerwehr-
Kostenersatz-Satzung)
Aufgrund der Änderung der in der Verordnung des Innen-
ministeriums Baden-Württemberg über den Kostenersatz für 
Einsätze der Feuerwehr festgesetzten Pauschalsätze müs-
sen die in der Anlage zur Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung 
der Gemeinde festgesetzten Kostenersätze entsprechend 
angepasst bzw. aktualisiert werden.

Der Gemeinderat beschließt die Satzung zur 1. Änderung der 
Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung (einstimmiger Beschluss).

Anmerkung:
Die Bekanntmachung der Satzung zur 1. Änderung der Feuer-
wehr-Kostenersatz-Satzung erfolgte im Amtsblatt vom 31. Ok-
tober 2025.

Festsetzung des kalkulatorischen Zinssatzes für 
den Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis 31. Dezem-
ber 2026
Der Gemeinderat setzt den kalkulatorischen Zinssatz für den 

Zeitraum vom 1. Januar 2026 bis 31. Dezember 2026 auf 
4,14 % fest (einstimmiger Beschluss).

Bestellung einer Standesbeamtin und Aufhe-
bung einer Bestellung
Der Gemeinderat bestellt Frau Melanie Möllering mit Wirkung 
zum 1. Januar 2026 zur Standesbeamtin (Vollstandesbeamtin) 
des Standesamtsbezirks Aichstetten und hebt die Bestellung 
von Frau Jasmin Wucher zur Standesbeamtin mit Wirkung 
zum 30. September 2025 auf (einstimmiger Beschluss).

Volkstrauertag 2025
Die diesjährige Gedenkfeier für die Opfer der Kriege, von 
Terror und Gewalt findet am Volkstrauertag, 16. November 
2025, in Aichstetten statt.

Gemeinderätin Julia Binder-Hoffmann und Gemeinderätin 
Gerlinde Stiehle erklären sich bereit, den Kranz der Gemein-
de im Rahmen der Gedenkfeier von der Kirche an das Ehren-
mal der Gefallenen zu tragen und dort niederzulegen.

Bebauungsplan „Am Rieder Weg 4“ sowie  
1. Änderung des Bebauungsplanes „Am Rieder 
Weg 2“ und die örtlichen Bauvorschriften hierzu  
–  Normenkontrollantrag
–  Beauftragung Rechtsanwalt
Die Eigentümer des an den Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes „Am Rieder Weg 4“ sowie 1. Änderung des Be-
bauungsplanes „Am Rieder Weg 2“ und der zugehörigen 
örtlichen Bauvorschriften angrenzenden Grundstücks haben 
einen Normenkontrollantrag beim Verwaltungsgerichtshof 
Baden-Württemberg eingereicht und beantragt, den Bebau-
ungsplan für unwirksam zu erklären.

Für das Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof besteht 
gemäß § 67 Verwaltungsgerichtsordnung Vertretungszwang.

Der Gemeinderat beauftragt die Kanzlei Glöggler Rechts-
anwälte, Herrn Rechtsanwalt Martin Glöggler, Biberach, mit 
der anwaltlichen Vertretung in der Normenkontrollsache „Be-
bauungsplan ‚Am Rieder Weg 4‘ sowie 1. Änderung des Be-
bauungsplanes ‚Am Rieder Weg 2‘ und die örtlichen Bauvor-
schriften hierzu“ (einstimmiger Beschluss).

Sanierung von Gemeinde- und Ortsstraßen
– � Ausbesserungen (Reparatur Schadstellen) 

Gehweg Hochstraße
Auf der Grundlage der seinerzeit vorliegenden Angebote 
über die Lieferung und den Einbau von drei Tonnen Asphalt-
beton auf einer Fläche von ca. 50 m² beauftragte der Ge-
meinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 6. März 2024 
die Firma Oelhaf GmbH zum Preis von 1.749,30 € inklusive 
Mehrwertsteuer mit der Ausführung der Ausbesserungsar-
beiten im Verlauf des Gehweges Hochstraße.

Die beauftragten Ausbesserungsarbeiten (Reparatur Schad-
stellen) wurden bisher noch nicht ausgeführt.

Die Firma Oelhaf GmbH teilte im Oktober 2025 mit, dass bei 
einer firmen-internen Baustellen-Besprechung festgestellt 
wurde, dass
→	 die ursprünglich angenommenen drei Tonnen Asphalt 

zur Sanierung des Gehweges bei weitem nicht ausrei-
chen und

→	 am Anschluss zum Bordstein die bestehende Deck-
schicht abgefräst werden muss, um einen Übergang in 
der Deckschicht zu erhalten
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Vorgeschlagen wird
→ die Anschlüsse zu fräsen,
→ einen Profi lausgleich mit einer Körnung 0/11 einzubauen 

und
→ über die Gehwegbreite eine Deckschicht 0/5 einzubauen.

Gemäß vorliegendem Nachtragsangebot der Firma Oelhaf 
GmbH fallen bei Ausführung der beschriebenen Arbeiten 
Kosten in Höhe von 13.435,10 € an.

Im Nachtragsangebot weist die Firma Oelhaf GmbH darauf 
hin, dass es sich bei den angebotenen Arbeiten um eine Sa-
nierung und nicht um einen zweilagigen Neubau handelt und 
deshalb Unebenheiten in der Deckschicht unumgänglich sind.

Der Gemeinderat fasst folgende einstimmigen Beschlüsse:
1. Der Gemeinderat vergibt den Auftrag zur Ausführung 

der Arbeiten zur Ausbesserung (Reparatur Schadstellen) 
des Gehweges Hochstraße auf der Grundlage des vor-
liegenden Nachtragsangebots zum Angebotspreis von 
13.435,10 € inklusive Mehrwertsteuer an die Firma Oel-
haf GmbH, Aichstetten.

2. Der Gemeinderat bewilligt die zur Ausführung der beauf-
tragten Sanierungsarbeiten erforderliche überplanmäßi-
ge Ausgabe im Haushaltsjahr 2025.

Bereitschaftsdienste

Ärztlicher Bereitschaftsdienst an den Wochenenden und Feiertagen und 
außerhalb der Sprechstundenzeiten: Kostenfreie Rufnummer 116117 

Montag bis Freitag 9.00 bis 19.00 Uhr: docdirekt – Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelassenen 
Haus- und Kinderärzten – nur für gesetzlich Versicherte unter 0711 – 96589700 oder docdirekt.de

Für weitere Informationen verweisen wir auf den Link der Landesapothekerkammer Baden-Württemberg, 
 Villastr. 1, 70190 Stuttgart, http://www.lak-bw.de/Notdienstportal, kostenfreie Festnetznummer: 08010 00 22 833

Apotheken

Samstag, 08.11.2025

Elisabethen-Apotheke
Marktstraße 23, 88299 Leutkirch
Tel.: 07561-3622,  von Sa, 08.11.2025, 08:30 Uhr bis 
So, 09.11.2025, 08:30 Uhr

Anna-Apotheke
Schweitzerstraße 58, 87700 Memmingen
Tel.: 08331-5706, von Sa, 08.11.2025, 08:30 Uhr bis 
So, 09.11.2025, 08:30 Uhr

Christophorus-Apotheke
Bürgermeister-Batzer-Straße 1, 87471 Durach
Tel.: 0831-564657, von Sa, 08.11.2025, 08:30 Uhr bis 
So, 09.11.2025, 08:30 Uhr

Sonntag, 09.11.2025

Adler-Apotheke
Kramerstraße 11, 87700 Memmingen
Tel.: 08331-2822, von So, 09.11.2025, 08:30 Uhr bis 
Mo, 10.11.2025, 08:30 Uhr

Kur-Apotheke
Emmelhofer Straße 2, 88353 Kißlegg
Tel.: 07563-1450, von So, 09.11.2025, 08:30 Uhr bis 
Mo, 10.11.2025, 08:30 Uhr

Rudolf-Apotheke
Heimeneggerweg 8b, 87719 Mindelheim
Tel.: 08261-9095070, von So, 09.11.2025, 08:30 Uhr bis 
Mo, 10.11.2025, 08:30 Uhr

Als zusätzlichen Service bieten die niedergelassenen Ärzte in Baden-Württemberg teilweise auch 
fachärztliche Dienste an. Rufnummer der fachärztlichen Notfalldienste im Landkreis Ravensburg:

Augenärzte 01801 92 93 46 / Kinderärzte 01801 92 92 88 / Zahnärzte 0761 120 120 00

Sozialstation Carl Joseph – 24-Stunden-Notruf, auch am Wochenende und an Feiertagen, Telefon: 07561 4405. 

Die Zieglerschen Seniorenzentrum Aitrach, Hauptstraße 22, Aitrach, Tel.: 07565 942689-0

Wasserversorgung: Stadtwerke Memmingen, Tel: 08331 85 56 100 / Strom-Störungsdienst: EnBW, Tel: 0800 36 29 477

Bei Müllabfuhrproblemen: Veolia und Hoffmann, Tel: 0800 35 30 300 / Erdgasversorgung: Thüga, Tel: 07524 6049

Rückblick der Kinder- und 
Jugendarbeit Aitrach & 
Aichstetten 

Angebot der Jugendarbeit: Mystery Challenge
Am Donnerstag, den 02.10.25 
trafen sich sechs mutige 
Knobler und Knoblerinnen 
aus den Gemeinden Aich-
stetten und Aitrach. Aufgabe 
an diesem Abend war es, den 
Rätseltisch aus dem Escape 
Room Memmingen zu ent-
schlüsseln und an die ent-
haltene Belohnung zu kom-
men. Gute zwei Stunden wurde nach geheimen Verstecken 
gesucht, Zahlen aus dem Spiegelkasten zusammengesetzt, 
an verschiedenen Hebeln und Knöpfen gedreht u.v.m.! Am 
Ende wurden die einzelnen Teile der Lösungen zusammen-
gesetzt, die richtigen Symbole an die richtigen Stellen ge-
dreht und der Rätseltisch geknackt. Geistig geschafft, aber 
glücklich, teilte sich die Gruppe gemeinsam den Lohn für 
ihre Mühen. Ein spannender Abend mit einem Happy End!

Angebot des Kindertreffs: 
Herbst- Entdeckungstour
Jeweils in zwei Gruppen gingen 
die Dritt- und Viertklässler*innen 
der Gemeinden Aichstetten und 
Aitrach am Dienstag, den 
28.10.25 am Vor- und Nachmit-
tag auf Herbst-Entdeckungs-
tour. Das Projekt stand unter 
dem großen Thema „Umwelt – 
Ressourcen aus der Natur“
und wurde durch Fördergelder der Siloah Waisenhausstif-
tung Isny unterstützt. Zunächst wurden im nahegelegenen 
Wald in Aichstetten, Naturmaterialien wie Blätter in verschie-
densten Farben und Formen, Steine, Kastanien, Eicheln und 
Moos gesammelt. Angekommen im Raum des Jugendtreffs 
wurden in entspannter Stimmung und versorgt mit Kinder-
punsch die einzelnen Schätze des Waldes kreativ verarbeitet. 
Es entstanden tolle Kunstwerke, es wurden Mobiles aus Na-
turmaterialien angefertigt, mit Zahnbürsten wurde die Spritz-
technik angewandt und eigenen Ideen freien Lauf gelassen. 
Ein toller Tag, den wir mit den Künstler- und Künstlerinnen 
verbringen durften. 

Ein herzliches Dankeschön an die Siloah 
Waisenhausstiftung Isny für die fi nanziel-
le Unterstützung dieses schönen Umwelt-
projekts! 

Kinder- und Jugendarbeit

 

Schulstrasse 5 
Haus der Begegnung 
88317 Aichstetten 
 
 
 

 

Einladung zur DRK- 
Infoveranstaltung  
Warnzeichen bei Schlaganfall/ Herzinfarkt 
Symptome erkennen - rechtzeitig handeln 

     Datum: 21. November 2025 
     Zeit: 15:00 Uhr  
     Ort: Gemeinschaftsraum  
     im Haus der Begegnung 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Seniorenarbeit

KINDERTREFF
24. & 25.11.2025

14:30 - 16:00 UHR

N a c h h a l t i g e
N i k o l a u s - B a s t e l e i

Wa s w i r m a c h e n :
W i r b a s t e l n N i k o l a u s f i g u r e n a u s
a l t e n T e t r a p a c k s !
D a b e i l e r n e n w i r s p i e l e r i s c h ,
w i e m a n a l t e M a t e r i a l i e n
w i e d e r v e r w e n d e n k a n n u n d
s t i m m e n u n s a u f d i e k o m m e n d e
A d v e n d t s z e i t e i n .

K l a s s e n 1 + 2

u s

e

TEILNAHMEINFOS
F ü r : K i n d e r v o n K l a s s e 1 & 2

T r e f f p u n k t : G r u n d s c h u l e A i t r a c h
( S c h u l s t r a ß e 1 3 * 8 8 3 1 9 A i t r a c h )

T e i l n a h m e a n z a h l :
m a x . 4 0 K i n d e r

M i t b r i n g e n : E i n e n q u a d r a t i s c h e n & s a u b e r e n T e t r a p a c k + 2 €
U n k o s t e n b e i t r a g + G e t r ä n k

E s w e r d e n B i l d e r g e m a c h t , d i e a u f d e r H o m e p a g e ,
d e r S c h w ä b i s c h e n Z e i t u n g , a u f u n s e r e m I n s t a g r a m
A c c o u n t o d e r i m A m t s b l a t t v e r ö f f e n t l i c h t w e r d e n

k ö n n e n .

b i s 1 4 . 1 1 . 2 0 2 5 p e r M a i l
b e i m j e w e i l i g e n K i n d e r - u n d J u g e n d b ü r o

A i t r a c h : k a r i n a . r e i s c h @ s t i f t u n g - s t - a n n a . d e
A i c h s t e t t e n : t o b i a s . b r a u n @ s t i f t u n g - s t - a n n a . d e

B e t r e f f z e i l e : „ A n m e l d u n g K i n d e r t r e f f “
I n h a l t : N a m e , K l a s s e , T e l e f o n n u m m e r , V e r a n s t a l t u n g s g r u p p e

R ü c k m e l d u n g : S i e e r h a l t e n a m 0 1 . 1 2 . 2 5 e i n e R ü c k m e l d u n g p e r
M a i l , o b I h r K i n d a u s g e l o s t w u r d e o d e r n i c h t .

ANMELDUNG

www.aichstetten.de
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St. Martinsumzug im Kindergarten
ALTMANNSHOFEN
Wie jedes Jahr, möchten wir Sie recht 
herzlich zu unserem traditionellen 
St. Martinsumzug am Montag, den 10.11.2025 einladen.

Wir treffen uns um 17.30 Uhr in der St. Vitus Kirche 
in Altmannshofen.

Nach unserem Gottesdienst wollen wir gemeinsam mit unse-
ren Laternen durchs Dorf ziehen, dabei wird uns St. Martin
führen.

Auf der großen Wiese vor dem Kindergarten fi ndet dann im 
Anschluss das St. Martinsspiel statt.

Anschließend laden wir Sie zu einem gemütlichen Beisam-
mensein mit vielen Leckereien und natürlich selbstgebacke-
nen Martinsgänsen vor der Dorfhalle ein.

Lasst Eure Laternen strahlen und 
feiert mit uns!

Euer Elternbeirat & 
Kindergartenteam 
Altmannshofen

Kindergartennachrichten

Bücherei

Angebot der MitAInander Gruppe: 
Flammkuchen backen
Am frühen Abend des 29.10.25, 
trafen sich 10 Kinder und Ju-
gendliche der Inklusionsgruppe 
des MitAInanders um gemein-
sam Flammkuchen zu backen. 
Zur Herstellung des Flammku-
chens musste zunächst der Teig 
hergestellt und die Zutaten ge-
schnitten werden. Das (anfangs 
noch) beliebte Zwiebel schnei-
den war in geselliger und ent-
spannter Runde nur eines der zu 
erwähnenden Highlights an die-
sem Abend. Der fertige Teig wur-
de mit Schmand bestrichen und 
die verarbeiteten Zutaten über 
den Teig gestreut. Im Anschluss 
wurden die Flammkuchen geba-
cken, die Wartezeit verbachten 
wir zum einen mit Tischdecken 
und zum anderen mit Gesell-
schaftsspielen. Anschließend an 
die Wartezeit konnten die geba-
ckenen Flammkuchen endlich 
probiert werden. Die einstimmige 
Meinung der Gruppe total lecker!

Was wir für eine tolle Gruppe sind, 
zeigte sich an diesem Abend 
nochmals beim gemeinsamen Aufräumen, alle halfen fl eißig 
mit und gingen im Anschluss zufrieden nach Hause. Danke 
an die Gruppe für den schönen, tollen und witzigen Abend, wir 
freuen uns schon auf das nächste Mal! 

Es grüßen Sie herzlichst die Kinder- und Jugendbeauftragten 
der Gemeinden Aichstetten und Aitrach
Tobias Braun & Karina Reisch 

Aktion Martinusmantel unter dem Leitwort:
„Ich will arbeiten – gebt mir eine Chance!“
Bitte unterstützen Sie Projekte für Langzeit-
arbeitslose

Unsere Aktion Martinusmantel fi nanziert, in 
vielen Beschäftigungs- und Integrationsmaßnahmen, die er-
forderliche, qualifi zierte Begleitung durch sozialpädagogische 
und handwerkliche Fachkräfte. Diese bringen fachliche und 
kommunikative Kompetenz, menschliches Einfühlungsver-
mögen und oft großes persönliches Engagement ein. Im Jahr 
2025 konnten wir 12 Projekten 356.569 Euro an Zuschüssen 
für ihre Arbeit bewilligen – dank der solidarischen Spenden! Da 
die Diözese die Verwaltungskosten trägt, kommt jeder gespen-
dete Euro an, wo er gebraucht wird! Vergelt’s Gott im Voraus.

Die Kirche zählt (auf) Sie!

Gläubige, die am Wochenende vom 08. – 09. November an 
der heiligen Messe teilnehmen, werden Teil der kirchlichen 
Jahresstatistik. Denn am sogenannten „Zählsonnntag“ wer-
den bundesweit die Gottesdienstbesucher gezählt und von 
der Bischofskonferenz einmal im Jahr veröffentlicht.

Erstkommunion 2026 – 
 Einladung zum Informationsabend

Die Eltern der Kinder, die 2026 zur Erstkommunion kommen 
und die 3. Klasse der Grundschule Aichstetten besuchen, 
haben eine schriftliche Einladung zum Informationsabend 
am Dienstag, 18. November 2025 um 20:00 Uhr im Ge-
meindehaus „Alter Pfarrhof“ in Aitrach erhalten.

Bitte melden Sie sich im Pfarramt Aichstetten, wenn Sie keine 
schriftliche Einladung erhalten haben oder Ihr Kind eine an-
dere Schule oder höhere Klasse besucht und noch nicht bei 
der Erstkommunion war. 

Adventsfenster 2025 in Aichstetten und 
Altmannshofen
Die Kirchengemeinden St. Mi-
chael und St. Vitus laden auch 
in diesem Jahr wieder zur Aktion 
„Adventsfenster“ ein. Auf diese 
Weise können viele gemeinsam 
zu einer besinnlichen Gestaltung 
des Advents beitragen.

Die gestalteten Adventsfenster 
werden ab Sonntag, 30.11.2025 
bis Freitag, 26.12.2025 von 17:00 
bis 20:00 Uhr beleuchtet. So sind 
alle „Fenster“ gleichzeitig ge-
öffnet. Es kann dann jeder die 
verschiedenen Fenster besuchen und sich auf Weihnachten 
einstimmen. Eine Liste der Teilnehmer wird im Kirchenanzei-
ger und im Schaukasten an der Kirche veröffentlicht.

Wer Freude hat, ein Adventsfenster zu gestalten und damit 
auch anderen eine Freude machen möchte, kann sich bis 
Freitag, 21.11.2025 auf dem Pfarramt St. Michael Aichstetten 
unter der Telefon-Nr. 07565 1304 oder per E-mail:  
StMichael.Aichstetten@drs.de anmelden.

Foto: H. Willburger

Seelsorgeeinheit Aitrachtal
Kath. Kirchengemeinden Aichstetten, Aitrach, 
 Altmannshofen, Mooshausen und Treherz

Pfarrer der Seelsorgeeinheit Aitrachtal
Pfarrer Geil – Tel. 07565 914018, 
Email: Ernst-Christof.Geil@drs.de

Pfarramt Aichstetten, Schulstraße 2
Frau Natterer – Tel. 07565 1304; Fax: 07565 914017;  
Email: StMichael.Aichstetten@drs.de
Geöffnet: Dienstag 09:00 Uhr – 11:00 Uhr
 Mittwoch 09:00 Uhr – 11:00 Uhr
 Donnerstag 16:00 Uhr – 17:30 Uhr
 Freitag 09:00 Uhr – 11:00 Uhr

Pfarramt Aitrach, Schulstraße 11
Frau Simmling – Tel. 07565 5403; Fax: 07565 942839;  
Email: KathPfarramt.Aitrach@drs.de
Geöffnet: Montag 09:00 Uhr – 10:30 Uhr
 Dienstag 10:00 Uhr – 11:00 Uhr
  15:30 Uhr – 17:30 Uhr
 Donnerstag 09:00 Uhr – 11:00 Uhr
 Freitag 09:00 Uhr – 10:00 Uhr

www.praevention-missbrauch.drs.de
Elke Börnard

Fachberaterin gegen sexualisierte Gewalt
Tel.: 0151 52 50 27 50

Email: Elke.Boernard@ksm.drs.de

Gottesdienstzeiten in der
Seelsorgeeinheit „Aitrachtal“

Samstag, 08.11.2025 (Zählung der Gottesdienstbesucher, 
Martinuskollekte)
17:30 Uhr Altm Vorabendmesse 

Sonntag, 09.11.2025 – Weihe der Lateranbasilika 
(Zählung der Gottesdienstbesucher, Martinuskollekte)
08:45 Uhr Moos Eucharistiefeier
08.45 Uhr Aich  Eucharistiefeier († Theresia Engel, 

nach Meinung)

Dienstag, 11.11.2025
07:50 Uhr Aitr Schülermesse

Mittwoch, 12.11.2025
07:40 Uhr Aich Schülermesse

Donnerstag, 13.11.2025
18:30 Uhr Altm  Eucharistiefeier,  

anschließend Anbetung

Samstag, 15.11.2025
17:30 Uhr Aitr Vorabendmesse

Sonntag, 16.11.2025 – 33. Sonntag im Jahreskreis – 
 Diasporasonntag (Diaspora-Kollekte)
08:45 Uhr  Altm Eucharistiefeier
08:45 Uhr Moos Wort-Gottes-Feier  
10:15 Uhr Aich  Wort-Gottes-Feier anschl.  

Gedenkfeier für Kriegsopfer 
10:15 Uhr Treh Eucharistiefeier

Kirchliche Nachrichten

StMichael.Aichstetten@drs.de

St. Martinsfeier
Mit Laternenumzug

Liebe Kinder, Eltern, Großeltern und jeder der Lust hat,
wir laden euch

herzlich zur St. Martinsfeier ein.

des Kindergartens St. Michael
Aichstetten

Wir freuen uns auf euch
Nach demGottesdienst laufen wir mit unseren bunten Laternen,

begleitet von passenden Liedern, zum Feuerwehrhaus.
Hier sorgen die Eltern und das Team des

Kindergartens St. Michael für das leiblicheWohl.

11. November 2025
um 17:30 Uhr

Katholische Kirche
Aichstetten

WANN TREFFPUNKT

Wienermit SemmelSüßeMartinsgänse GlühweinundPunsch
Lasst eseuchgutergehen.DieEinnahmenkommenunserenKindergartenkindernzugute.
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Kindergarten 
St. Michael Aichstetten




